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Amtliche Bekanntmachung 
 

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates vom 21. September 2020 
 
 
 

I. 1. Als neuer Leiter der Finanzkontrolle Winterthur für die Amtsdauer 2021/2024 
(1.1.2021 bis 31.12.2024) wird Patrik Jakob, Winterthur gewählt. Das Arbeitspen-
sum beträgt 100%. 
2. Die Spezialkommission Finanzkontrolle wird aufgelöst. 

  

II. Als neues Mitglied der Aufsichtskommission (AK) für den Rest der Amtsdauer 
2018/2022 wird Samuel Kocher (GLP) gewählt. 

  

III. Als neues Mitglied der Sachkommission Bildung, Sport und Kultur (BSKK) für den 
Rest der Amtsdauer 2018/2022 wird Monica Della Vedova (GLP) gewählt. 

  

IV. 1. Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis von der geplanten Neuorganisation 
des Vereins Strassensozialarbeit Winterthur (Etablierung einer Geschäftsleitung) 
mit damit einhergehenden Mehrkosten von Fr. 132’000.  
2. Der Beitrag an Subita wird mit einem Zusatzkredit von jährlich wiederkehrenden 
Fr. 33’000 von Fr. 135'000 auf Fr. 168’000 erhöht, im Übrigen gilt der GGR-
Beschluss vom 18. Sept. 2017 (GGR-Nr. 2017.115, unbefristete Verlängerung des 
Kredits).  
3. Der Beitrag an Mojawi wird mit einem Zusatzkredit von jährlich wiederkehren-
den Fr. 33’000 von Fr. 275’000 auf Fr. 308’000 erhöht, im Übrigen gilt der GGR-
Beschluss vom 28. Aug. 2017 (GGR-Nr. 2017.84, Bewilligung Beitrag bis 2021, 
Ermächtigung des Stadtrats zur Verlängerung der Bewilligung bis längstens 2023).  
4. Der Beitrag an Jugendinfo wird mit einem Zusatzkredit von jährlich wiederkeh-
renden Fr. 33’000 von Fr. 80’000 auf Fr. 113’000 erhöht, im Übrigen gilt der GGR-
Beschluss vom 28. Aug. 2017 (GGR-Nr. 2017.83, Bewilligung Beitrag bis 2021, 
Ermächtigung des Stadtrats zur Verlängerung der Bewilligung bis längstens 2023). 
5. Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis von der per 1. Januar 2021 geplanten 
Überführung des Treffpunkts Vogelsang unter die Trägerschaft des Vereins Stras-
sensozialarbeit Winterthur. 
6. Für den Betrieb des Treffpunkts Vogelsang für Armutsbetroffene in Winterthur 
wird für die Jahre 2021 bis 2023 ein wiederkehrender Beitrag von je Fr. 40’000 be-
willigt. 
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V. 1. Anhang 1 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

31. Okt. 2005 wird wie folgt ergänzt:  
 

 Produktegruppe Produkte 
   
Technische Betriebe Öffentliche Beleuchtung  

 

2. Alle Aktiven und Passiven der Kostenstelle Öffentliche Beleuchtung gehen in 
die Produktegruppe Öffentliche Beleuchtung über. 
3. Der Nachtrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

  

VI. Der Bericht zum Stand des Förderprogramms Energie Winterthur 2016-2019 wird 
zur Kenntnis genommen. 

  

VII. 1. Der Eigenwirtschaftsbetrieb Haustechnik von Stadtwerk Winterthur wird gestützt 
auf § 88 Absatz 2 litera b GG aufgelöst. 
2. Zur Deckung der Vorschüsse an den Eigenwirtschaftsbetrieb Haustechnik von 
Stadtwerk Winterthur (negative Betriebsreserven) und zur Neubildung der aufge-
lösten Vorsorgeverpflichtungen des Eigenwirtschaftsbetriebs Haustechnik werden 
Ausgaben in der Höhe von Fr. 3 Mio. zulasten des steuerfinanzierten Haushalts 
(Kostenstelle 263331 Städtische Allgemeinkosten) bewilligt. 

  

VIII. Es wird eine Fragestunde durchgeführt. 
  

IX. 1. Der Stadtrat wird ermächtigt, die Nutzungsrichtlinie für den öffentlichen Raum in 
der Lokstadt gemäss GGR-Weisungsbeilage Nr. 2020.84 zu erlassen.  
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, sich aus der Entwicklung des Areals ergebende 
Änderungen der Nutzungsrichtlinie selbständig vorzunehmen.  

  

X. 1. Die Defizitgarantie für das Frauenhaus Winterthur wird rückwirkend per 1. Ja-
nuar 2020 aufgehoben.  
2. Vom Defizit 2019 in der Höhe von Fr. 44’326 und der Anrechnung des Defizits 
an die städtische Vorauszahlung in der Höhe von Fr. 41’858 (Stand Saldo Voraus-
zahlungen per 31.12.2018) wird Vormerk genommen. Zur vollumfänglichen De-
ckung des Defizits 2019 wird dem Frauenhaus Winterthur der fehlende Restbetrag 
in der Höhe von Fr. 2’468 überwiesen.  

 
 
 
Rechtsmittel:  
- Rekurs an den Bezirksrat; Frist 30 Tage ab Publikation 
- Stimmrechtsrekurs an den Bezirksrat; Frist 5 Tage ab Publikation 
 
Referendum an den Stadtrat 
Frist: 60 Tage ab Publikation 
 
 
Winterthur, 24. September 2020 (Publikationsdatum) 
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Internet: http://gemeinderat.winterthur.ch/de/sitzung/  


